
DER BUNDESMINISTER 

FÜR JUSTIZ 

7320/1-Pr 1/90 

An den 

11 -106 tU'der Bcj~n~~n zu den ~~:::tlß.:~~p~~c~cn PTotok~llen 
des Nationalrates X VB. GC!;ctzßcbungspenode 

'1906 lAB 

1990 -04- 05 

zu f(~to IJ 
Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Wie n 

zur Zahl 4970/J-NR/1990 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat 

Mag. Haupt, Apfelbeck (4970/J), betreffend Verfahrens

einstellungen auf Weisung des Bundesministers für Justiz, 

beantworte ich wie folgt: 

Einleitend verweise ich auf die Beantwortung der das 

gleiche Thema betreffenden schriftlichen Anfrage der Ab

geordneten Dr. pilz und Freunde, Zahl 4858/J-NR/1990. 

Zu 1: 

Bei dem von Dr. Mekis angesprochenen Verfahren handelt es 

sich um eine gegen den damaligen Verteidiger des Udo 

Proksch, Rechtsanwalt Dr. Gabriel Lansky, erstattete 

Strafanzeige wegen § 297 Abs.l StGB. Gegenstand der An

zeige war der Vorwurf, am 7.3.1988 im Zusammenhang mit der 

ORF-Sendung "Inlandsreport" vom 3.3.1988 und der Ver6f

fentlichung eines Videobandes den Untersuchungsrichter zu 

Unrecht der Verletzung des Amtsgeheimnisses bezichtigt zu 

haben. 

Zu 2 und 3: 

Der zuständige Staatsanwalt hat am 8.5.1989 vorgeschlagen, 

gegen Dr. Gabriel Lansky Strafantrag wegen § 297 Abs.l 

StGB einzubringen. Hiezu berichtete die Oberstaatsanwalt-
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schaft Wien am 6.7.1989 über ihre Absicht, der staatsan

waltschaft Wien gemäß § 29 Abs.1 StAG aufzutragen, die 

Erklärung nach § 90 Abs.1 stpo abzugeben. Sie war der Auf

fassung, daß zur subjektiven Tatseite ein Beweis der be

wußt fälschlichen. Anschuldigung nicht zu erbringen gewesen 
wäre. Dieses Vorhaben der Oberstaatsanwaltschaft Wien 

wurde vom Bundesministerium für Justiz am 25.7.1989 zur 

Kenntnis genommen. Dr.Lansky konnte der Meinung sein, der 

ORF habe Fotos aus dem Video-Band, das einem Gerichtsgut

achten angeschlossen war, verwendet. Uberdies hatte er nur 

im Rahmen seiner Verteidigungs rechte einen Antrag gemäß 

§ 113 Stpo an die Ratskammer gerichtet. 

Zu 4 bis 6: 

Zur Stellungnahme der Oberstaatsanwaltschaft Wien verweise 

ich auf den in Ablichtung angeschlossenen Bericht vom 

6.7.1989. Vom Bundesministerium für Justiz wurde hiezu 

keine Weisung erteilt. 

Zu 7 und 8: 

Der zuständige Referent der Staatsanwaltschaft Wien hat 

gegen die vom Bundesministerium für Justiz gebilligte Ein

stellungsweisung' der Oberstaatsanwaltschaft Wien mit Un

terstützung des Behördenleiters Stellung bezogen und er
sucht, ihn von der weiteren Behandlung der Strafsache zu 

entbinden. Begründet wurde die Verweigerung einer Abgabe 

einer Einstellungserklärung mit dem Hinweis, die Beweis

würdigung sei dem unabhängigen Gericht zu überlassen. 

Zu 9: 

Die Oberstaatsanwaltschaft Wien beharrte auf ihrem vom 

Bundesministerium für Justiz gebilligten Standpunkt und 

verwies darauf, daß jedes staatsanwaltschaftliehe Organ 

verpflichtet sei, belastende und entlastende umstände 
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gleichermaßen zu berücksichtigen. Dazu geh6reauch die 

Beurteilung der Aussichten eines strafverfahrens ein
schließlich der M6glichkeit, die leugnende Verantwortung 

eines einer Straftat Verdächtigen mit Aussicht auf Erfolg 

zu widerlegen. Der Meinung des Staatsanwaltes k6nne nicht 
gefolgt werden. 

Zu 10: 

Trotz der gegenteiligen Meinung des ursprünglichen Sach

bearbeiters der Staatsanwaltschaft Wien und des Beh6rden

leiters lag eine Rechtswidrigkeit der Weisung der Ober

beh6rde nicht vor. Durch die Weisung wurde kein Gesetz 

verletzt. Vielmehr ist es Pflicht der Aufsichtsbeh6rde, 

unvertretbare Verfolgungsschritte zu unterbinden. 

Zu 11: 

Es handelte sich nicht um ein Verfahren mit pOlitischen· 

Zusammenhängen. 

Zu 12: 

Es gab keine Interventionen in diesem Verfahren. 

Zu 13: 

Während meiner Amtszeit wurde kein Verfahren auf Grund 

"politischer Interventionen oder Interventionen ander~r 

einflußreicher Pers6n1ichkeiten" eingestellt. 

4. April 1990 

Beilage 
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REPUBLIK öSTERREICH 
Oberstaatsanwaltschaft Wien 

OSt.A 12.318/89 

An das 
• 

Wien, amJ. Juli 1909 
,"luseumstraße 12 
.. \-1016 Wien 

Briefanschrift 
A-1016, Postfach 51 

Telefon 
o 22 2/96 22-00 

Sachbearbeiter ; 10 fr at D r . R i c d 1 

I-:Iappe G 3 7 (DW) 

ßundesministerium für Justiz 

in ~J i e n 

zu GZ G5.264/200-IV 2/88 

Unter Bezugnahme ~uf den Erlaß 

vom 30. Juni 1988 werden der Bericht 

der Staatsanwaltschaft Wien vom 

8. i·l a i 1989, 27' S t 10. 3 59 / 88, und 

der Akt 22 b Vr 2798/88 des Landes-

gerichtes für Strafsach~n Wien 

mit dem ::rsuchen um ,(enntnisnahme 

un'd dem Bericht \10rgelegt, daß 

'beabsicht~gt ist, die Staatsanwalt-

s c h a f t \ Ji e n an Z U\'J eis e n 

(§ 29 Ab s. 1 S t. AG), in i\ n s, eil uno 

des Recntsanwaltes Or. Gabriel LAHSKY 

4~. [1:l!3-f":z 1f t \ 
./ 

wegen § 207 StGB die Er~lärung 
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gemäß § 90 Abs. 1 StPO abzugeben. 

Der im genannten ßertilt vertretenen Neinuog der 

Staatsanwaltschaft ~lien ka~n nicht gefolgt werden. Die 

Wissentlichkeit ist dem Beschuldigten keinesfalls 

naci1zu~'1eisen, seine leugnende VerantlJOrtung zur subjektiven 

Tatseite (Aktenseite 20 unten) ist selbst unter Anlegung 

strengster Maßstäbe nicht zu' widerlegen •. 

1 ßerichtserstschrift 

1 Akt 

2 Beilagen 

Der Leiter der Oberstaatsanwaltschaft: 

In Vertretung: 

'Irt~ ) . 
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